
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über  
die Studentenwerke im Lande Nordrhein-Westfalen  
(Studentenwerksgesetz – StWG) in der Fassung der  
Bekanntmachung vom 03. September 2004 (GV. NRW.  
S. 518) hat der Verwaltungsrat des Studentenwerks  
Essen-Duisburg – Anstalt des öffentlichen Rechts –  
folgende Ordnung erlassen: 
 

Artikel I  

Die Beitragsordnung des Studentenwerks Essen-Duisburg 
– AöR – in der Fassung vom 09. Dezember 2002  
(Verkündungsblatt S. 113), zuletzt geändert durch fünfte 
Änderungsordnung vom 22.12.2011 (Verkündungsblatt 
Jg. 9, 2011 S. 933 / Nr. 130), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird nach Absatz 2 der folgende neue Absatz 3 

eingefügt: 

„3. Die Beitragspflicht für Studierende in Fernstudien-
gängen auf universitärer Ebene beträgt die Hälfte 
des festgesetzten Sozialbeitrags.“ 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird der folgende neue Absatz 2 einge-

fügt: 

„2. Bei einem Wechsel im laufenden Semester zu ei-
ner Hochschule innerhalb des Zuständigkeitsbe-
reichs des Studentenwerks Essen-Duisburg wird 
einer der geleisteten Sozialbeiträge in voller Höhe 
erstattet.“ 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt neu 

gefasst: 

„3. Bei einem Wechsel im laufenden Semester zu ei-
ner Hochschule im Zuständigkeitsbereich eines 
anderen Studentenwerks wird der Sozialbeitrag 
nur bei Exmatrikulation innerhalb von zwei Wo-
chen nach Semesterbeginn zurückgezahlt. Bei 
Überschreitung der Frist entfällt jeglicher Anspruch 
auf Rückzahlung.“ 

Artikel II  

Die Änderung der Beitragsordnung tritt mit Wirkung vom 
01. Oktober 2014 in Kraft.  
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Verwal- 
tungsrates des Studentenwerks Essen-Duisburg vom 
19.05.2014. 
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Duisburg und Essen, den 09. Juli 2014 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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